
NACHBARSCHAFTSVERBAND 
    HEIDELBERG-MANNHEIM 

- DER VORSITZENDE -

Feststellung des Jahresabschlusses 2020 

TOP am Beschluss 

Sitzung der Verbandsversammlung 08 11.03.2022 

Beschluss/Antrag: 

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt die Verbandsver-

sammlung den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest: 

EUR 

1. Ergebnisrechnung 

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 390.374,40 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen - 390.807,05

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) -432,65

1.4 Außerordentliche Erträge 0,00 

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 0,00 

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) -432,65

2. Finanzrechnung 

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 382.067,40 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -410.909,93

2.3 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 

-28.842,53

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 
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2.6 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstä-
tigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 

0,00 

2.7 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 
2.6) 

-28.842,53 

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 

2.10 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzie-
rungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 

0,00 

2.11 
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende 
des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) 

-28.842,53 

2.12 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen 
Einzahlungen und Auszahlungen 

0,00 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 342.358,99 

2.14 
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 
2.11 und 2.12) 

-28.842,53 

2.15 
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushalts-
jahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) 

313.521,20 

3. Bilanz  

3.1 Immaterielles Vermögen 0,00 

3.2 Sachvermögen 0,00 

3.3 Finanzvermögen 321.490,50 

3.4 Abgrenzungsposten 0,00 

3.5 Nettoposition 0,00 

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 321.490,50 

3.7 Basiskapital 0,00 

3.8 Rücklagen 0,00 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 

3.10 Sonderposten 0,00 

3.11 Rückstellungen 13.650,00 

3.12 Verbindlichkeiten 307.840,50 

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 321.490,50 

 
 

Das Jahresergebnis von -432,65 Euro wird den Verbindlichkeiten aus der Verbandsumlage 

entnommen, deren Bestand sich dadurch von 271.495,13 Euro auf 271.062,48 Euro redu-

ziert.  

  
 
                                 

  gez. Prof. Dr. Würzner 
 
 



Feststellung des Jahresabschlusses 2020 

Sachverhalt: 

Der Jahresabschluss 2020 wurde nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht durch die 

Stadtkämmerei der Stadt Mannheim erstellt. Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Mannheim 

hat den Jahresabschluss geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, so dass 

nach § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Verbandssatzung die Verbandsversammlung das Ergebnis feststel-

len kann.  

Der Jahresabschluss 2020 ist dieser Vorlage als Anlage 1 und der Bericht des Rechnungsprü-

fungsamtes als Anlage 2 angeschlossen.  
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Rechtliche Verhältnisse 

 

 

1  Allgemeine Angaben 

 

Aufgrund § 1 (1) Nr. 1 des 4. Gesetzes zur Verwaltungsreform (Nachbarschaftsver-

bandsgesetz) vom 09.07.1974 wurde für den Nachbarschaftsbereich Heidelberg-Mann-

heim ab 01.01.1976 der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim (NBV) errichtet. 

Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Mannheim. Das Verbands-

gebiet umfasst die Gebiete der dem NBV angehörenden Städte und Gemeinden (Hei-

delberg, Mannheim, Brühl, Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Eppelheim, Heddes-

heim, Hirschberg, Ilvesheim, Ketsch, Ladenburg, Leimen, Nußloch, Oftersheim, Plank-

stadt, Sandhausen, Schriesheim, Schwetzingen). 

 

2  Satzung 

 

Die Aufgaben des NBV sind in § 1 der Satzung (zuletzt geändert am 14.02.2007) auf-

geführt. Der Verband ist insbesondere Träger der vorbereitenden Bauleitplanung (Flä-

chennutzungsplan). 

 

3  Organe  

 

Organe des Verbandes sind 

– die Verbandsversammlung  

– die/der Verbandsvorsitzende. 

 

In der Verbandsversammlung sind nach § 4 der Satzung alle Mitgliedsgemeinden 

stimmberechtigt. Der Rhein-Neckar-Kreis hat nur beratende Stimme. Die Zahl der Stim-

men der Vertreter der Kernstädte und Umlandgemeinden in der Verbandsversammlung 

beträgt insgesamt 100. 

 

Der NBV hat nach § 8 der Satzung eine(n) Verbandsvorsitzende(n) und zwei Stellvertre-

ter/innen. Sie werden von der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte auf die Dauer von 

zwei Jahren gewählt. 
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In der Verbandsversammlung vom 21.05.2019 wurde Herr Bürgermeister Jürgen Kap-

penstein, Gemeinde Ketsch, zum Verbandsvorsitzenden für 2019 gewählt, nachdem 

der vorherige Vorsitzende Herr Bürgermeister Just am 13.05.2019 als Oberbürgermeis-

ter nach Weinheim gewechselt war.  

 

In der Verbandsversammlung vom 02.03.2020 wurden für die Jahre 2020 und 2021 

gewählt: 

 

Verbandsvorsitzender Herr Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner, 

Stadt Heidelberg 

Stellvertreter  Herr Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz, 

Stadt Mannheim  

Stellvertreter  Herr Bürgermeister Jürgen Kappenstein 

Gemeinde Ketsch 

 

4  Rechnungslegung 

 

Für die Haushaltsführung des NBV ist das Gemeindewirtschaftsrecht Baden-Württem-

berg maßgebend (§ 3 Abs. 1 Nachbarschaftsverbandsgesetz i.V.m. § 18 Abs. 1 Gesetz 

über kommunale Zusammenarbeit - GKZ -). Ab dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt die 

Rechnungslegung des NBV nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Haus-

halts- und Rechnungswesens (NKHR; Art. 13 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur Reform 

des Gemeindehaushaltsrechts). 
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5  Planung und Verwaltung 

 

Nach § 10 Nr. 3 der Satzung kann der NBV eigene Bedienstete beschäftigen oder sich 

den Mitarbeiter/innen und sächlichen Verwaltungsmitteln eines Verbandsmitglieds ge-

gen Kostenersatz bedienen. Das Nähere ist in der „Vereinbarung über die Erledigung 

der Verwaltungsaufgaben für den Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim“ vom 

02.03.2007 (geändert am 25.11.2016) geregelt. Danach werden die planerischen Fach-

aufgaben nach Weisung des/der Verbandsvorsitzenden von einer Planungsgruppe 

wahrgenommen, deren Leiter der von der Stadt Mannheim entsandte wissenschaftliche 

Mitarbeiter ist. Dieser ist gleichzeitig für die Abwicklung der Verwaltungsaufgaben ver-

antwortlich. Die Stadt Mannheim stellt Mitarbeiter/innen und sächliche Verwaltungsmit-

tel z.T. gegen Kostenersatz zur Verfügung. 




